
RICHTLINIE 2005/87/EG DER KOMMISSION

vom 5. Dezember 2005

zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung in Bezug auf Blei, Fluor und Cadmium

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. Mai 2002 über unerwünschte
Stoffe in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 8 Ab-
satz 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über
unerwünschte Stoffe in der Tierernährung (2), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 2 Satz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Laut 2002/32/EG ist die Verwendung von zur Tierernäh-
rung bestimmten Erzeugnissen, deren Gehalt an uner-
wünschten Stoffen über den in Anhang I festgelegten
Höchstwerten liegt, verboten.

(2) Bei der Annahme der Richtlinie 2002/32/EG erklärte die
Kommission, dass die Bestimmungen des Anhangs I an-
hand neuester wissenschaftlicher Risikobewertungen und
unter Berücksichtigung des Verbots der Verdünnung kon-
taminierter, die Höchstwerte überschreitender Erzeug-
nisse, die zur Verwendung in der Tierernährung be-
stimmt sind, überprüft würden.

(3) Das Wissenschaftliche Gremium für Kontaminanten in
der Lebensmittelkette bei der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) nahm am 2. Juni 2004 auf
Ersuchen der Kommission ein Gutachten bezüglich Blei
als unerwünschter Stoff in Futtermitteln an.

(4) Die Kontamination von Lebensmitteln mit Blei ist be-
denklich für die Gesundheit der Bevölkerung. Blei akku-
muliert in gewissem Maße in Nieren- und Lebergewebe,
Muskelgewebe enthält sehr geringe Rückstände an Blei,
und der Übergang (carry-over) von Blei in Milch ist nor-
malerweise gering. Daher zählen Lebensmittel tierischen
Ursprungs nicht zu den wichtigsten Quellen der Exposi-
tion des Menschen gegenüber Blei.

(5) Rinder und Schafe gelten als Tierarten, die am empfind-
lichsten gegenüber den toxischen Wirkungen von Blei
sind. In einzelnen Fällen wurde von akuten Vergiftungen,
beispielsweise nach Aufnahme von Futtermitteln aus be-
lasteten Gebieten oder nach unbeabsichtigter Aufnahme
von Bleiquellen berichtet. Die Bleikonzentrationen in
handelsüblichen Futtermitteln in der Europäischen Union
sind jedoch so niedrig, dass klinische Vergiftungserschei-
nungen ausgeschlossen werden können.

(6) Die geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich Blei in Er-
zeugnisssen, die zur Fütterung von Tieren bestimmt sind,
reichen im Allgemeinen aus, um zu gewährleisten, dass
diese Erzeugnisse keine Gefahr für die Gesundheit von
Mensch und Tier darstellen oder die Tierhaltung beein-
trächtigen.

(7) Rinder und Schafe gelten als die empfindlichsten Tierar-
ten, und Grünfutter ist ein wichtiger Bestandteil ihrer
Tagesration; daher sollte eine Überprüfung stattfinden,
anhand deren ermittelt wird, ob der Höchstgehalt an
Blei in Grünfutter möglicherweise noch weiter herabge-
setzt werden kann.

(8) Darüber hinaus sollte ein Höchstgehalt für Blei in Zu-
satzstoffen der Funktionsgruppen der Spurenelemente,
Bindemittel und Fließhilfsstoffe sowie für Vormischungen
festgelegt werden. Bei dem für Vormischungen festgeleg-
ten Höchstgehalt werden die Zusatzstoffe mit dem höch-
sten Bleigehalt berücksichtigt und nicht die Empfindlich-
keit der verschiedenen Tierarten gegenüber Blei. Zum
Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier muss also
der Hersteller von Vormischungen dafür sorgen, dass
nicht nur die Höchstgehalte für Vormischungen eingehal-
ten werden, sondern dass auch die Gebrauchsanweisung
auf der Vormischung den Höchstgehalten für Ergän-
zungs- und Alleinfuttermittel entspricht.
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(9) Das Wissenschaftliche Gremium für Kontaminanten in
der Lebensmittelkette bei der EFSA nahm am 22. Sep-
tember 2004 auf Ersuchen der Kommission ein Gutach-
ten bezüglich Fluor als unerwünschter Stoff in Futtermit-
teln an.

(10) Fluorid akkumuliert vor allem in kalzifizierenden Gewe-
ben. Dagegen ist der Übergang in essbare Gewebe, ein-
schließlich Milch und Eier, gering. Die Fluoridkonzentra-
tionen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs tragen also
nur marginal zur Exposition des Menschen bei.

(11) In der Europäischen Union ist der Gehalt an Fluorid von
Weideland, Kräutern und Mischfuttermitteln im Allgemei-
nen gering und die Exposition von Tieren gegenüber
Fluorid liegt generell unter den Werten, die schädliche
Auswirkungen haben. In bestimmten geografischen Ge-
bieten und gelegentlich in der Nähe von Industrieanlagen
mit hohen Fluoridemissionen wird eine übermäßige Fluo-
ridexposition mit Abnormitäten an Zähnen und Kno-
chengerüst in Verbindung gebracht.

(12) Mit den geltenden Rechtsvorschriften über Fluor in Er-
zeugnissen, die für Futtermittel bestimmt sind, kann ge-
währleistet werden, dass diese Erzeugnisse weder eine
Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier darstel-
len noch die Tierhaltung beeinträchtigen.

(13) Das angewandte Extraktionsverfahren hat großen Einfluss
auf das Untersuchungsergebnis, daher sollte das Extrak-
tionsverfahren festgelegt werden. Es können jedoch auch
gleichwertige Verfahren mit nachgewiesener gleicher Ex-
traktionsfähigkeit angewandt werden.

(14) Der Grenzwert für den Fluorgehalt in Tiefseegarnelen,
wie z. B. Krill, muss geändert werden, damit neue Ver-
arbeitungstechniken zur Verbesserung der ernährungsspe-
zifischen Eigenschaften und zur Verminderung des Ver-
lustes an Biomasse berücksichtigt werden, was jedoch
auch zu höherem Fluorgehalt im Endprodukt führt.

(15) Die Richtlinie 84/547/EWG der Kommission vom 26.
Oktober 1984 zur Änderung der Anhänge der Richtlinie
70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierer-
nährung (1) legt einen Höchstwert für Fluor in Vermiculit
(E 561) fest. Der Anwendungsbereich der Richtlinie
2002/32/EG sieht die Möglichkeit vor, Höchstgehalte
für unerwünschte Stoffe in Futtermittelzusatzstoffen fest-
zulegen, und die Bestimmungen über unerwünschte
Stoffe sollten aus Gründen der größeren Klarheit in ei-
nem einzigen Rechtsakt zusammengefasst werden.

(16) Das Wissenschaftliche Gremium für Kontaminanten in
der Lebensmittelkette bei der EFSA nahm am 2. Juni
2004 auf Ersuchen der Kommission ein Gutachten be-
züglich Kadmium als unerwünschter Stoff in Futtermit-
teln an.

(17) Die Kontamination von Lebensmitteln mit Kadmium ist
bedenklich für die Gesundheit der Bevölkerung. Die Kad-
miumakkumulation in tierischem Gewebe hängt von der
Konzentration in der Nahrung und der Dauer der Ex-
position ab. Die kurze Lebensspanne von Tieren wie
etwa Mastschweinen und -geflügel minimiert jedoch das
Risiko unerwünschter Kadmiumkonzentrationen in ess-
baren Geweben dieser Tiere. Wiederkäuer und Pferde da-
gegen können während ihrer gesamten Lebensdauer dem
in Grasfutter vorhandenen Kadmium ausgesetzt sein. In
bestimmten Regionen kann dies zu einer unerwünschten
Kadmiumakkumulation besonders in der Niere führen.

(18) Kadmium ist für alle Tierarten toxisch. Bei den meisten
als Nutztiere gehaltenen Tierarten, einschließlich Schwei-
nen, die als empfindlichste Spezies gelten, ist es sehr
unwahrscheinlich, dass schwerwiegendere klinische
Symptome auftreten, sofern die Kadmiumkonzentration
in der Nahrung unter 5 mg/kg Futtermittel bleibt.

(19) Die geltenden Rechtsvorschriften über Kadmium in Er-
zeugnissen, die für Futtermittel bestimmt sind, reichen
aus, um zu gewährleisten, dass diese Erzeugnisse keine
Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier darstel-
len oder die Tierhaltung beeinträchtigen.

(20) Für Heimtierfutter und Futtermittelausgangsstoffe minera-
lischen Ursprungs außer Phosphaten ist derzeit kein
Höchstgehalt festgelegt. Für diese für die Tierernährung
bestimmten Erzeugnisse sollten Höchstgehalte festgelegt
werden. Der geltende Höchstgehalt für Kadmium in
Fischfuttermitteln ist zu ändern, damit den jüngsten Ent-
wicklungen bei der Formulierung von Fischfutter, bei der
höhere Anteile an Fischöl und Fischmehl beigegeben wer-
den, Rechnung getragen wird. Darüber hinaus sollte ein
Höchstgehalt für Kadmium in Zusatzstoffen der Funk-
tionsgruppen der Spurenelemente, Bindemittel und Fließ-
hilfsstoffe sowie in Vormischungen festgelegt werden. Bei
dem für Vormischungen festgelegten Höchstgehalt wer-
den die Zusatzstoffe mit dem höchsten Kadmiumgehalt
berücksichtigt und nicht die Empfindlichkeit der verschie-
denen Tierarten gegenüber Kadmium. Gemäß Artikel 16
der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 muss der Hersteller
von Vormischungen zum Schutz der Gesundheit von
Mensch und Tier gewährleisten, dass nicht nur die
Höchstgehalte für Vormischungen eingehalten werden,
sondern auch die Gebrauchsanweisung auf der Vormi-
schung den Höchstgehalten für Ergänzungs- und Allein-
futtermittel entspricht.
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(21) Daher sollten die Richtlinien 2002/32/EG und
84/547/EWG entsprechend geändert werden.

(22) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen stim-
men mit der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit überein —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I zur Richtlinie 2002/32/EG wird gemäß dem Anhang
zur vorliegenden Richtlinie geändert.

Artikel 2

Unbeschadet der in der Richtlinie 70/524/EWG festgelegten
übrigen Bedingungen für die Zulassung des Zusatzstoffes Ver-
miculit, der zur Gruppe der Bindemittel, Fließhilfsstoffe und
Gerinnungshilfsstoffe zählt, gilt der im Anhang zur vorliegenden
Richtlinie genannte Höchstgehalt für Fluor.

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens
zwölf Monate nach Inkrafttreten nachzukommen. Sie teilen
der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvor-

schriften mit und fügen eine Entsprechungstabelle dieser Rechts-
vorschriften und der vorliegenden Richtlinie bei.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 5. Dezember 2005

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG wird wie folgt geändert:

1. Zeile 2, Blei, wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

Unerwünschte Stoffe Zur Tierernährung bestimmte Erzeugnisse

Höchstgehalt in mg/kg
(ppm) bezogen auf ein
Futtermittel mit einem
Feuchtigkeitsgehalt von

12 %

(1) (2) (3)

„2. Blei (*) Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, ausgenommen: 10

– Grünfutter (**) 30 (***)

– Phosphate und kohlensaurer Algenkalk 15

– Calciumcarbonat 20

– Hefen 5

Zusatzstoffe, die zur Funktionsgruppe der Spurenelemente
gehören, ausgenommen:

100

– Zinkoxid 400 (***)

– Mangan(II)-oxid, Eisencarbonat, Kupfercarbonat 200 (***)

Zusatzstoffe, die zur Funktionsgruppe der Bindemittel und
Fließhilfsstoffe gehören, ausgenommen

30 (***)

– Klinoptilolith vulkanischen Ursprungs 60 (***)

Vormischungen 200 (***)

Ergänzungsfuttermittel, ausgenommen: 10

– Mineralfuttermittel 15

Alleinfuttermittel 5

(*) Die Höchstgehalte beziehen sich auf eine analytische Bestimmung von Blei, wobei 30 Minuten lang in Salpetersäure (5 Gew.-%)
bei Siedetemperatur extrahiert wird. Es können auch gleichwertige Extraktionsverfahren verwendet werden, die nachweislich
einen gleichen Extraktionswirkungsgrad besitzen.

(**) Als Grünfutter gelten auch zur Fütterung bestimmte Erzeugnisse, z. B. Heu, Silage, frisches Gras usw.
(***) Diese Werte werden bis spätestens 31. Dezember 2007 mit dem Ziel überprüft, die Höchstgehalte zu senken.“
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2. Zeile 3, Fluor, wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

Unerwünschte Stoffe Zur Tierernährung bestimmte Erzeugnisse

Höchstgehalt in mg/kg
(ppm) bezogen auf ein
Futtermittel mit einem
Feuchtigkeitsgehalt von

12 %

(1) (2) (3)

„3. Fluor (*) Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, ausgenommen: 150

– Futtermittel tierischen Ursprungs, ausgenommen Tiefsee-
garnelen, wie z. B. Krill

500

– Tiefseegarnelen, wie z. B. Krill 3 000

– Phosphate 2 000

– Calciumcarbonat 350

– Magnesiumoxid 600

– kohlensaurer Algenkalk 1 000

Vermiculit (E 561) 3 000 (**)

Ergänzungsfuttermittel

– mit ≤ 4 % Phosphor 500

– mit > 4 % Phosphor 125 je 1 % Phosphor

Alleinfuttermittel, ausgenommen: 150

– Alleinfuttermittel für Rinder, Schafe und Ziegen

– – laktierend 30

– – sonstige 50

– Alleinfuttermittel für Schweine 100

– Alleinfuttermittel für Geflügel 350

– Alleinfuttermittel für Küken 250

(*) Die Höchstgehalte beziehen sich auf eine analytische Bestimmung von Fluor, wobei 20 Minuten lang mit Salzsäure 1 N bei
Umgebungstemperatur extrahiert wird. Es können auch gleichwertige Extraktionsverfahren verwendet werden, die nachweislich
einen gleichen Extraktionswirkungsgrad besitzen.

(**) Diese Werte werden bis spätestens 31. Dezember 2007 mit dem Ziel überprüft, die Höchstgehalte zu senken.“
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3. Zeile 6, Kadmium, wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

Unerwünschte Stoffe Zur Tierernährung bestimmte Erzeugnisse

Höchstgehalt in mg/kg
(ppm) bezogen auf ein
Futtermittel mit einem
Feuchtigkeitsgehalt von

12 %

(1) (2) (3)

„6. Cadmium (*) Futtermittel-Ausgangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs 1

Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs 2

Futtermittel-Ausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs,
ausgenommen:

2

– Phosphate 10

Zusatzstoffe, die zur Funktionsgruppe der Spurenelemente
gehören, ausgenommen:

10

– Kupferoxid, Mangan(II)-oxid, Zinkoxid und Mangan(II)-sul-
fat-Monohydrat

30 (**)

Zusatzstoffe, die zur Funktionsgruppe der Bindemittel und
Fließhilfsstoffe gehören

2

Vormischungen 15 (**)

Mineralfuttermittel

– mit < 7 % Phosphor 5

– mit ≥ 7 % Phosphor 0,75 je 1 % Phosphor,
höchstens 7,5

Ergänzungsfuttermittel für Heimtiere 2

Andere Ergänzungsfuttermittel 0,5

Alleinfuttermittel für Rinder, Schafe und Ziegen und Futter-
mittel für Fische, ausgenommen:

1

– Alleinfuttermittel für Heimtiere 2

– Alleinfuttermittel für Kälber, Lämmer und Ziegenlämmer
und sonstige Alleinfuttermittel

0,5

(*) Die Höchstgehalte beziehen sich auf eine analytische Bestimmung von Cadmium, wobei 30 Minuten lang in Salpetersäure
(5 Gew.-%) bei Siedetemperatur extrahiert wird. Es können auch gleichwertige Extraktionsverfahren verwendet werden, die
nachweislich einen gleichen Extraktionswirkungsgrad besitzen.

(**) Diese Werte werden bis spätestens 31. Dezember 2007 mit dem Ziel überprüft, die Höchstgehalte zu senken.“
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